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1.  Einleitung 

Der Glütschbach wurde im Jahr 1696 unterhalb des Stockhorns gefasst. Entlang der Kander, in 

einer Suone, ab Thierachern in einem Erdkanal, floss der Glütschbach nach Allmendingen, 

Thierachern, Uetendorf und Uttigen, wo er Wasserräder antrieb. Nach dem Kanderdurchstich 

von 1713 wurde das Regulierwehr im Hani gebaut, um einen Teil des Glütschbachs weiterhin 

in die unterliegenden Gemeinden zu leiten (Quelle UTB, Internetseite Kanderdurchstich). 

Heute fliesst der Glütschbach ab dem Regulierwehr Hani im alten Kanderlauf bis zur Steghal-

ten anschliessend in einem Erdkanal bis er in Uttigen in die Aare mündet.  

 

Der Glütschbach quert die Gemeinde Uetendorf von Süden nach Norden. Von Uttigen bis zur 

Zelgstrasse durchfliesst der Glütschbach intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen. Anschlies-

send quert er das Siedlungsgebiet bis zum Schützenhaus. Von da fliesst der Glütschbach wie-

der durch intensiv genutzte Landwirtschaft bis zur Gemeindegrenze Thierachern. Der Gewäs-

serraum des Glütschbachs wird im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung extensiv bewirt-

schaftet. Abschnittsweise finden sich Ufergehölz oder Einzelbäume entlang des Gewässers.  

 

Das Gerinne weist ökologische und hochwassertechnische Defizite auf. Daher möchte die Ge-

meinde Uetendorf zwei Abschnitte, unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes revitali-

sieren. Um eine langfristige Wirkung der Revitalisierung sicherzustellen, wird im Zuge der bei-

den Projekte ein Unterhaltskonzept für den Glütschbach im Perimeter der beiden Abschnitte 

erarbeitet. Dies soll der wasserbaupflichtigen Gemeinde und den Grundstückseigentümer des 

Glütschbachs als Leitfaden für den Unterhalt dienen. 

 

 
Abbildung 1: Verlauf des Glütschbachs im historischen Kon- 
text. (Quelle: Landeskarte 1861, Swisstopo) 
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2.  Grundlagen  

Gesetzliche Grundlagen 

• Bundesgesetz über die Fischerei (BGF), Art. 7–10 

• Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG), Art. 18, 21 und 22 

• Bundesgesetz über den Gewässerschutz (GSchG), Art. 37 

• Bundesgesetz über den Wasserbau (WBG), Art. 4 

• Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG), Art. 

2, 5 und 7 

• Kantonales Wasserbaugesetz (WBG), Art. 1, 2, 6, 15, 35 

• Kantonale Wasserbauverordnung (WBV), Art. 4, 5 

• Eidg. Gewässerschutzverordnung (GschV), Art. 41c 

• Eidg. Freisetzungsverordnung (FrSV), Art. 15 und 16 

• Kantonale Naturschutzverordnung (NSchV), Art. 17 

• Kantonale Wasserbauverordnung (WBV), Art. 4, 5, 21–25, 32, 33a 

 

Merkblätter, Arbeitshilfen und Richtlinien 

Die Dokumente sind online abrufbar, sie werden regelmässig erneuert bzw. aktualisiert.  

 

[1] Arbeitshilfe Fachordner Wasserbau, Kapitel 640 Unterhalts- und Pflegekonzept, Tiefbau-

amt des Kantons Bern, Juni 2023. 

[2] Merkblatt Unterhalt an Fliessgewässern, Fischereiinspektorat des Kantons Bern, Dezember 

2023. 

[3] Richtlinie Gewässerunterhalt, Grundlagen für die Erstellung und Beurteilung von Unter-

haltsanzeigen, Tiefbauamt des Kantons Bern, Dezember 2024. 

[4] Behelf Applikation Gewässerunterhalt - Registrierung und Anmeldung, Tiefbauamt des 

Kantons Bern, September 2025. 

[5] Behelf Applikation Gewässerunterhalt - Hinweise, Tipps und Tricks, Tiefbauamt des Kan-

tons Bern, September 2025. 

[6] Merkblatt für die Verwertung oder Ablagerung von Schlämmen aus Weihern und Kanälen, 

Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern, August 2020. 

[7] Gebietsfremde Arten in der Schweiz, Umwelt Wissen, Bundesamt für Umwelt BAFU, 2022. 

[8] Bekämpfungsempfehlungen Cercle exotique, KVU, https://www.kvu.ch/de/arbeitsgrup-

pen?id=138. 

 

  

https://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
https://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
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3.  Aufgabe und Zweck 

Der Gewässerunterhalt umfasst alle Massnahmen, die geeignet sind, das Gewässer, die zuge-

hörige Umgebung und die Wasserbauwerke in gutem Zustand zu erhalten. Der Gewässerun-

terhalt beinhaltet den baulichen Unterhalt und die Gewässerpflege [1]. Die anfallenden 

Arbeiten werden in einem Unterhaltskonzept geregelt. 

 

Das vorliegende Unterhaltskonzept dient der Gemeinde Uetendorf als Grundlage für: 

• die Regelung der Zuständigkeiten für den Gewässerunterhalt 

• die Planung und zeitgerechte Durchführung des Gewässerunterhalts 

• die Übersicht der unterschiedlichen Strukturen im Gewässer (Instream-Massnahmen) und 

im Gewässerraum sowie der dazugehörigen Unterhaltsmassnahmen und Zuständigkeiten 

• die Beantragung von Subventionen über eine Unterhaltsanzeige beim Kanton 

4.  Perimeter 

Das Unterhaltskonzept umfasst die beiden Abschnitte Chandermatte und Faeltschersmad mit 

ihren Bauwerken (s. Abbildung 2).  

 

 
Abbildung 2: Übersicht Perimeter des Unterhaltskonzepts mit den beiden Abschnitten Chandermatte 
und Faeltschersmad. IMPULS AG 

Chandermatte 

Faeltschersmad 
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5.  Leitziele Gewässerunterhalt 

Der Gewässerunterhalt wird gesetzlich durch Art. 6 des kantonalen Wasserbaugesetzes gesi-

chert. Übergeordnet werden dabei folgende Ziele verfolgt:  

• der ökologisch wertvolle Lebensraum ist zu erhalten und aufzuwerten,  

• die Funktionstüchtigkeit bestehender Schutzbauten ist zu erhalten und die notwendige 

Abflusskapazität für den Hochwasserfall zu gewährleisten.  

 

Durch den Unterhalt sollen wertvolle ökologische Flächen geschützt erhalten und gefördert 

werden. Dies immer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. 

 

Dabei sollen folgende Umsetzungsziele verfolgt werden:  

• Ermöglichen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung  

• Totholz im Gewässer- und Uferbereich nach Möglichkeit liegen lassen oder verankern  

• Erhalten und Fördern einer variablen Sohlenstruktur im Gerinne als Lebensraum für Fische 

und wirbellose Wassertiere (Makrozoobenthos) 

• Zulassen der Besiedlung durch verschiedene Wasserpflanzen 

• Fördern einer vielfältigen standortgerechten Uferstruktur mit extensiven Wiesen, Hoch-

staudenfluren und Ufergehölzen 

• Stärkung der Quervernetzung durch die Schaffung von Kleinstrukturen für die Fauna 

• Eindämmen und Bekämpfen von invasiven Problempflanzen  

 

Nachfolgende Leit- und Zielarten sind zu fördern: 

• Dohlenkrebs und Edelkrebs 

• Bachforelle 

• Wasserspitzmaus 

• Ringelnatter 

• Verschiedene Libellenarten 
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6.  Zuständigkeit und Organisation 

6.1  Zuständigkeit 

Der Gewässerunterhalt ist Bestandteil der Wasserbaupflicht und verpflichtet zum aktiven 

Hochwasserschutz und zur Revitalisierung (Art. 9 Abs. 1 WBG). Im Kanton Bern obliegt die 

Wasserbaupflicht und somit auch die Pflicht zu deren Unterhalt den Gemeinden.  

 

In der Regel ist die Gemeinde bis zur Hochwasserlinie einer bestimmten Jährlichkeit (HQ x) un-

terhaltspflichtig. Die Hochwasserlinie HQx ist abhängig von den jeweiligen Schutzzielen, die für 

ein Gebiet festgelegt werden. Bei den Abschnitten Chandermatte und Faeltschersmad ist aus-

serhalb des Siedlungsraums von einem Schutzziel für HQ10 (intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen, FFF) und im Siedlungsraum von einem Schutzziel HQ100 auszugehen. 

 

Für den Unterhalt im Gewässerraum ist grundsätzlich die Einwohnergemeinde zuständig, da 

der ganze Gewässerraum abfluss- und hochwasserrelevant ist. Der Gewässerunterhalt wird 

pro Grundstück mit den Grundeigentümern abgestimmt. Die Gemeinde ist verantwortlich und 

holt entsprechende Bewilligungen ein. Die Umsetzung des Unterhalts kann abgestimmt mit 

den Grundeigentümern und Bewirtschaftern durch die Gemeinde, die Bewirtschafter oder 

Dritte erfolgen. 

 

6.2  Duldungspflichten der Anstossenden 

Die Anstossenden eines Gewässers müssen dulden, dass Dritte ihr Grundstück betreten, be-

fahren oder sonst benutzen, um am Gewässer Unterhalt, Wasserbau oder Kontrollen vorzu-

nehmen. Auf die die Interessen der Anstossenden ist Rücksicht zu nehmen und sie sind recht-

zeitig über die Interventionen zu informieren. Wird Schaden angerichtet, haften die Wasser-

baupflichtigen und die Erfüllungspflichtigen solidarisch für Entschädigungen. Sie können auch 

den ursprünglichen Zustand wiederherstellen (Art. 13 WBG) [3]. 
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6.3  Bewilligungsprozess und Subventionierung  

Nach dem WBG Art. 35 bedürfen Unterhaltsarbeiten in einem Gewässer zwingend einer fische-

rei- und naturschutzrechtlichen und wenn nötig auch einer waldrechtlichen Ausnahmebewilli-

gung der zuständigen kantonalen Fachstellen. Die Arbeiten, welche unter Gewässerunterhalt 

fallen, sind im Art. 6 WBG sowie in Art. 4 und 5 WBV definiert (vgl. Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Abgrenzung von Unterhaltsarbeiten zu wasserbaulichen Massnahmen nach [3]. 

 

 

Für die Abwicklung des gesamten Prozesses der Unterhaltsanzeige und Subventionierung (vlg. 

Kapitel 6.4 ) wird im Kanton Bern die Applikation Gewässerunterhalt (App GUN) angewendet. 

Folgende Prozesse werden darüber abgewickelt:  

• Erstellen der Unterhaltsanzeige und Antrag für die erforderlichen besonderen Bewilligun-

gen (insb. fischerei- und naturschutzrechtliche Bewilligungen) 

• Beitragszusicherung und Übermittlung der besonderen Bewilligungen 

• Beitragsgesuch für allfällige Mehrkosten 

• Abrechnung der ausgeführten Unterhaltsarbeiten 

• Zahlungsanzeige des überwiesenen Kantonsbeitrages 

 

Die Unterhaltsanzeigen können nur über die Gemeinde Uetendorf eingereicht werden. Soll ein 

Fachbüro die Gewässerunterhaltsanzeige erfassen und bearbeiten können, muss die Gemeinde 

Uetendorf vorgängig den Zugang über ihr Benutzerprofil freischalten (Login-Faktor). Unter-

haltsanzeigen, die nicht über ein Benutzerkonto einer Gemeinde oder einer Schwellenkorpora-

tion eingegeben werden, werden vom Oberingenieurkreis I systematisch zurückgewiesen. Nur 

so kann sichergestellt werden, dass die Wasserbaupflichtigen jederzeit Zugriff auf ihre laufen-

den und abgeschlossenen Unterhaltsanzeigen haben. 

 

Detaillierte Informationen können den Merkblättern [3],[4] und [5] entnommen werden.  
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6.4  Subventionierung von Unterhaltsarbeiten  

Seit 2025 fördert der Bund hochwasserrelevante Gewässerunterhaltsarbeiten mit Beiträgen an 

den Kanton. Gestützt darauf hat der Kanton Bern zwei Beitragskategorien eingeführt: 

• Hochwasserschutzrelevante Unterhaltsarbeiten = 66 % der beitragsberechtigten Kosten 

(inkl. Bundesbeitrag an Kanton). 

• Naturnähere Gestaltung des Gewässers (nicht hochwasserrelevant) = 33 % der beitrags-

berechtigten Kosten (ohne Bundesbeitrag an Kanton). 

 

Im Anhang 1 der Richtlinie Gewässerunterhalt des Kantons Bern [3] sind die beitragsberech-

tigten Arbeiten detailliert beschrieben.  

7.  Baulicher Unterhalt 

Der bauliche Unterhalt umfasst Massnahmen an Schutzbauten oder im/am Gerinne, die je 

nach Bedarf durchgeführt werden. Darunter fallen: 

• Räumungsarbeiten 

• Erneuerungsarbeiten geringen Ausmasses an Wasserbauwerken 

• Beseitigung von Schwemmholz und Verklausungen, soweit es für den Hochwasserschutz 

notwendig ist 

 

7.1  Massnahmen 

Entlang des Glütschbachs können nachfolgende Massnahmen im Rahmen des baulichen Unter-

halts anfallen:  

 

Objekt  Sedimentfänge 

Ziele • Feinsedimente aus dem Gewässer entfernen 

• Freihalten der Sedimentfänge, damit diese ihre Funktion erfüllen 

können  

Massnahmen • Ausbaggern des Schlamms 

• Schlamm abtrocknen lassen neben den Sedimentfängen für 2-3 

Tage  

• Verwertung auf Ackerflächen oder Ablagerung auf Deponie 

Rahmenbedin-

gungen 

• Merkblatt für die Verwertung oder Ablagerung von Schlämmen aus 

Weihern und Kanälen beachten [6] 

• Verwertung in der Landwirtschaft: VBBO Analyse 

• Deponierung: VVEA Analyse  

• Ab 200 m3 Schlamm Verwertung in der Landwirtschaft ist ein Bau-

gesuchsverfahren nötig 

Zeitpunkt August - September (allfällige Krebsvorkommen berücksichtigen) 
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Objekt  Durchlässe 

Ziele • Freihalten Hochwasserprofil  

Massnahmen • Entfernen von Auflandungen und Ablagerungen  

• Entfernen von Fall- und Schwemmholz nach Hochwasserereignissen  

• Mähen der Sohle  

• Punktuelle Reparaturen an den Bauwerken 

Rahmenbedin-

gungen 

• Merkblatt für die Verwertung oder Ablagerung von Schlämmen aus 

Weihern und Kanälen beachten [6] 

• Verwertung in der Landwirtschaft: VBBo-Analyse 

• Deponierung: VVEA-Analyse  

• Ab 200 m3 Schlamm Verwertung in der Landwirtschaft ist ein Bau-

gesuchsverfahren nötig 

Zeitpunkt Bei Bedarf  

 

Objekt  Instream-Massnahmen 

Ziele • Erhalten der Ufersicherungen  

• Naturnähe des Gewässers erhalten und fördern  

• Funktion der bereits eingebauten Instream-Elemente erhalten 

Massnahmen • Punktuelle Reparaturen/Erneuerungsarbeiten der ingenieurbiologi-

schen Ufersicherungen 

• Punktueller Ersatz/Erneuerung von Instream-Massnahmen, um die 

Dynamik und wertvolle Mesohabitate zu erhalten und fördern 

Rahmenbedin-

gungen 

• Arbeiten müssen dem WBG Art. 6 und WBV Art. 4 und 5 entspre-

chen 

• Normalien beachten (s. Beilage) 

Zeitpunkt Bei Bedarf  
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8.  Gewässerpflege 

Die Gewässerpflege umfasst Massnahmen im/am Gerinne, die in regelmässigen zeitlichen 

Abständen durchgeführt werden. Darunter fallen: 

• Pflege und Ersetzen von standortgerechten Bestockungen 

• Bekämpfung von gebietsfremden invasiven Pflanzen 

• Pflege von Böschungen und Uferunterhaltswegen 

 

8.1  Pflegetypen 

Angelehnt an das Merkblatt Gewässerunterhalt [2] können entlang des Glütschbachs folgende 

Pflegetypen ausgewiesen werden:  

• Ufererosion 

• Gewässersohle und Wasserpflanzen 

• Wiesenböschungen 

• Hochstauden und Ufersaum  

• Ufergehölze und Einzelbäume 

 

Folgende Pflegetypen wurden zusätzlich hinzugefügt. Die Grundsätze für diese Pflegetypen er-

geben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, Umsetzungszielen und kantonalen Merkblät-

tern.  

• Kleinstrukturen (Praxismerkblätter Kleinstrukturen karch) 

• Stehende Gewässer  
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8.2  Massnahmen 

Ufererosion 

 

Wirkungsziel • Ufererosion wo möglich zulassen, um eine natürliche Gewässerdy-

namik zu schaffen und ökologisch wertvolle Lebensräume.  

Arbeiten • Wo Hochwasserschutzziele vorhanden sind, können Ufersicherungs-

massnahmen vorgenommen werden (vgl. 7. Kapitel).  

• Gehölze pflanzen, um durch die Verwurzelung der Böschung die 

Ufererosion zu vermindern.  

• Ruderalflächen und Erosionsstellen regelmässig auf Neophyten kon-

trollieren.  

Zeitpunkt Bei Bedarf 

Grundsätze • Eingriffe in Gewässer und Uferbereiche sind immer möglich zu mini-

mieren oder zu unterlassen.  
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Gewässersohle und Wasserpflanzen 

 

Wirkungsziel • Erhalt eines intakten Kieslückensystems  

• Wasserpflanzen sorgen für eine grosse Vielfalt an aquatischen 

Lebensräumen.  

• Jungfische, Wasserinsekten und die Wasserspitzmaus sind auf 

Wasserpflanzen angewiesen.  

Arbeiten • Mahd der Wasserpflanzen alternierend maximal 2/3 entfernen.  

• Gewässersohle und Uferböschungen bei der Mahd nicht aufreis-

sen.  

• Mahd mit Mähkorb, Motorsense oder Handsense durchführen.  

• Räumung der Gewässersohle (z.B. Auflandungen) maximal 2/3 

der Strukturen, 1/3 Reststrukturen im Gewässer belassen.  

• Räumgut und Schnittgut zwischenlagern und nach 2 bis 3 Ta-

gen wegführen (Merkblatt [6] berücksichtigen).  

Zeitpunkt August und September 

Grundsätze • Wasserpflanzen nur bei Hochwasserschutzproblemen entfernen  

• Beschattung durch Ufergehölze reduziert das Aufkommen von 

Wasserpflanzen 

• Aushubmaterial gut abtropfen lassen. Fische, Krebse und Am-

phibien wieder zurück in das Wasser versetzen.  

• Schlamm ist gemäss dem Merkblatt [6] zu verwerten/entsorgen. 
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Wiesenböschungen 

 

Wirkungsziel • Förderung von einer grossen Vielfalt an Blütenpflanzen 

• Wertvolle Lebensräume und Nahrungsgrundlage für Schmet-

terlinge, Insekten, Heuschrecken oder Vögel  

Arbeiten • Alternierende Mahd max. 2/3 der Fläche.  

• Schonender Maschineneinsatz. Sense oder Balkenmäher ein-

setzen. Keine Mulchgeräte oder Aufbereiter. Kein Nachput-

zen mit dem Fadenmäher.  

• Schnittgut trocknen lassen, wegführen und verwerten. 

Zeitpunkt • Magerwiesen 1x pro Jahr 

• Fettwiesen 2x pro Jahr 

• Schnittzeitpunkte gemäss DZV 

Grundsätze • Keine vollständige, flächige Mahd. 

• Entlang der Uferlinie mind. einen einseitigen Streifen von 

0.5 m Breite stehen lassen.  

• Abschnittslänge von max. 100 m 

Schnitthöhe mind. 10 cm über dem Boden. 
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Hochstauden und Ufersaum 

 

Wirkungsziel • Abfluss Profil offenhalten. 

• Schaffung von Lebensräumen für Vögel und Libellen.   

• wertvolle Versteckstrukturen für Fische und Krebse erhalten.  

Arbeiten • Jährlich alternierend 1/3 bis 1/2 der Fläche mähen.  

• Schonender Maschineneinsatz. Sense oder Balkenmäher einsetzen. 

Keine Mulchgeräte oder Aufbereiter. Kein Nachputzen mit dem Fa-

denmäher.  

• Schnittgut trocknen lassen, dann wegführen oder zur Schaffung von 

Kleinstrukturen (Asthaufen/ Totholz) verwenden. 

Zeitpunkt Oktober und November  

Grundsätze • Keine vollständige, flächige Mahd. 

• Entlang der Uferlinie mind. einen einseitigen Streifen von 0.5 m 

Breite stehen lassen.  

• Abschnittslänge von max. 100 m 

• Schnitthöhe mind. 10 cm über dem Boden.  
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Ufergehölze und Einzelbäume 

 

Wirkungsziel • Schaffung von Lebensraum für Vögel und andere Kleinlebewesen. 

• Beschattung des Glütschbachs. 

• Stabilisierung der Ufer und offenhalten des Abflussprofils.  

Arbeiten • Auslichten oder auf Stock setzen von schnellwüchsigen Arten 

(Esche, Erlen, Weiden, Haseln). 

• Bei langsam wachsenden Arten (Heckenrose, Liguster, Mehlbeere, 

Schwarzdorn etc.) nur kräftige Seitentriebe zurückschneiden. An-

sonsten fördern und dichte Hecke entstehen lassen.   

• Schnittgut für Kleinstrukturen (Asthaufen/ Totholz) verwenden. 

• Ergänzungspflanzungen, Artenliste gemäss Beilage 3 beachten 

• Baumpflege alle 5 Jahre. Altbäume, wo Sicherheitsaspekte und Haf-

tungsfragen bestehen, sind zu fällen. Alle anderen sind zu so lange 

wie möglich zu erhalten.   

Zeitpunkt Oktober bis Februar 

• Verbot für Gehölzpflege von 1. April bis 15. Juli aufgrund der Brut- 

und Setzzeit 

Grundsätze • Abschnittslänge von max. 100 m 

• Selektive Eingriffe auf einer maximalen Länge von ca. 1/5, wobei 

2/3 des Bestandes bestehen bleibt. Kein Kahlschlag. 

• Dieselben Abschnitte frühstens wieder nach 5 Jahren pflegen.   
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Kleinstrukturen 

 

Wirkungsziel • Versteck- und Sonnenplätze, bieten Nahrungsangebote in 

Form von Insekten und können als Eiablage und als Winter-

quartier genutzt werden.  

• Quervernetzung am Glütschbach erhöhen 

Arbeiten • Steinhaufen und Asthaufen erstellen, wenn das Material an-

fällt, zum Beispiel beim Steinelesen oder dem Zurückschnei-

den des Ufergehölzes.  

• Lage der Sonnen zu gewandt wählen.  

• Aufkommendes Gehölz in Steinhaufen entfernen.  

Zeitpunkt ganzjährig  

Grundsätze • An halbschattigen bis sonnigen Standorten erstellen.  

• Ast- und Steinhaufen mit einer Grösse von mind. 3m3 erstel-

len.  

• Ast- und Steinhaufen nicht zu kompakt erstellen. Generell 

die Merkblätter im Anhang berücksichtigen.  
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Stehende Gewässer 

 

Wirkungsziel • Wertvolle Lebensräume fördern und erhalten  

• Mikrohabitate schaffen für Amphibien, Insekten, Vögel und 

Kleintiere 

Arbeiten • Stauden und Ufergehölze regelmässig zurückschneiden. Damit 

besonnte und schattige Bereiche vorkommen. 

• Ausbaggern, wenn der Teich verschlammt.  

• Kleinstrukturen erneuern.  

Zeitpunkt Schnitt: Oktober bis Februar, alle 2 - 3 Jahre 

• Verbot für Gehölzpflege von 1. April bis 15. Juli aufgrund der 

Brut- und Setzzeit 

Ausbaggern: September und August, nur bei Bedarf 

Kleinstrukturen: immer, bei Bedarf oder bei Schnitt 

Grundsätze • Aushubmaterial gut abtropfen lassen. Krebse und Amphibien 

wieder zurück in das Wasser versetzen.  

• Schlamm ist gemäss dem Merkblatt zu verwerten bzw. zu ent-

sorgen [6]. 
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8.3  Invasive Neophyten 

Invasive Neophyten 

 

Wirkungsziel • Eliminierung oder mindestens Weiterverbreitung verhindern von 

invasiven Neophyten gemäss der Liste der invasiven gebiets-

fremden Arten der Schweiz des BAFU [7] 

• Böschungsstabilität langfristig sichern  

Arbeiten • Mind. 2 jährliche Kontrolle entlang des Glütschbachs auf Be-

stände von invasiven Neophyten. 

• Bekämpfung von invasiven Neophyten mit geeigneten Massnah-

men gemäss den Merkblättern von Cercle Exotique [8] 

• Fundorte von invasiven Neophyten mit der InvasivApp erfassen. 

Zeitpunkt • Kontrollen im Mai und Juli/ August  

• Bekämpfung vor dem Absamen 

Grundsätze • Kein Verschleppen und Zwischenlagern von Neophyten bei Ge-

wässerunterhaltsarbeiten.  
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8.4  Umgang mit dem Biber 

8.4.1  Ausgangslage 

Der Biber wurde in der Schweiz aufgrund seines begehrten Pelzes ausgerottet. Zwischen 1956 

und 1978 erfolgte seine Wiederansiedlung, und seither hat sich die Art landesweit wieder 

stark ausgebreitet.  

 

Auch entlang des Glütschbachs hat sich der Biber wieder angesiedelt, jedoch bislang noch 

nicht im Perimeter dieses Unterhaltskonzepts. Nach Angaben des Wildhüters sowie aufgrund 

festgestellter Spuren (z. B. Ausstiege, Frassspuren an landwirtschaftlichen Kulturen) wird der 

Abschnitt derzeit als Futterrevier genutzt. Laut dem Bibermonitoring 2022 befinden sich die 

nächstgelegenen Wohnreviere in der Guntelsey sowie im Mündungsbereich des Glütschbachs 

in die Aare. Ob der hier beobachtete Biber sein Revier an der Aare oder am Glütschbach hat, 

konnten wir derzeit nicht abschliessend feststellen. 

 

 
Abbildung 3: Der Biber ist ein Ökosystemingenieur und gestaltet die Landschaft massgeblich, kann je-
doch auch Konflikte auslösen. Quelle: Kanton Bern. 

Siedelt sich der Biber an einem Ort an, beeinflusst er seine Umgebung stark, indem er durch 

den Bau von Dämmen den Wasserspiegel anhebt, um seine Wohnräume zu schützen. Dadurch 

entstehen Teiche und Feuchtgebiete, die den Grundwasserspiegel stabilisieren und die Bio-

diversität fördern. Gleichzeitig verlangsamt sich der Flusslauf, was zur ökologischen Vielfalt 

beiträgt. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten kann das Vorkommen des Bibers 

jedoch Konflikte verursachen.  
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In diesem Unterhaltskonzept sollen einige Grundsätze im Umgang mit dem Biber beschrieben 

sowie entsprechende Lösungsansätze für die aktuell bekannten Konflikte aufgezeigt werden.  

 

8.4.2  Grundsätze im Umgang mit dem Biber 

Gemäss dem Jagdgesetz (JSG, Art. 2, 5 und 7) steht der Biber unter Schutz. Auch seine Baue, 

Dämme und sonstigen Bauten sind als Bestandteile des Biberreviers durch das Bundesgesetz 

über den Natur- und Heimatschutz (NHG) geschützt. 

 

Im Umgang mit geschützten Arten ist eine klare Priorisierung einzuhalten: 

1. Der Schutz der einheimischen Arten ist gewährleistet 

2. Präventionsmassnahmen ergreifen, um Wildtierschäden zu begrenzen  

3. Entschädigungen für Schäden anbieten 

 

Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit einzuhalten. Damit ist gemeint, dass immer 

zuerst die Methode mit den geringsten Auswirkungen - in diesem Fall auf den Biber - gewählt 

werden, bevor man zu invasiveren Massnahmen übergeht.  

 

8.4.3  Präventions- und Interventionsmassnahmen 

Aktuell wird der Glütschbach in der Gemeinde Uetendorf als Frassrevier besucht. Bisher hat 

kein Biber sein Heimrevier in der Gemeinde Uetendorf. Daher können folgende Hauptkonflikte 

mit dem Biber aktuell auftreten:  

1. Frassschäden auf landwirtschaftlichen Kulturen 

2. Frassschäden an Ufergehölzen und Einzelbäumen 

 

Für diese gibt es einfache Präventionsmassnahmen, welche in einem Konfliktfall ergriffen wer-

den können. Grundsätzlich ist bei Nutzungskonflikten mit dem Biber der zuständige kantonale 

Wildhüter unter der Nummer 0800 940 100 zu kontaktieren.  

Massnahmen gegen Frassschäden auf landwirtschaftlichen Kulturen und Uferbestockung 

Einzelbaumschutz/ Baumschutz 

Wann Wird festgestellt, dass der Biber sein Frassrevier ausbreitet und der Frass-

druck auf die Uferbestockung sowie Einzelbäume steigt, können Zäune um 

Hecken und Einzelbäume angebracht werden.  

Beschrieb Anbringen von mind. 1.3 m hohen Drahthosen bei Einzelbäumen oder Zäu-

nen um Gehölzgruppen. Zäune oder Drahthosen müssen nach einigen Jah-

ren kontrolliert werden, aufgrund des Baumwuchses. Keine Flexzäune.  

Vorteile Konflikt ist behoben. 

Nachteil Kann störend sein für das Auge. 

Zuständigkeit Ufergehölz und Einzelbäume im Gewässerraum: Gemeinde Uetendorf 

Einzelbäume ausserhalb GWR: Grundeigentümer 
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Schützen ganzer Felder mittels Elektrozaun 

Wann Wenn der Biber Futter auf den Feldern sucht.  

Beschrieb Installation eines Elektrozaunes (1 - 3 stromführende Drähte). Am besten 

wird das gesamte Feld eingezäunt oder mindestens am ganzen Gewässer 

entlang. Der Biber sucht sich einen Einstieg.  Die Spannung darf max. 

2'000 - 2'400 Volt betragen, die Impulsenergie max. 0.5 Joule. Der Boden-

abstand sollte 20 bis 30 cm betragen, damit ein Igel unter den Litzen 

durchkommt. Keine Flexinetze verwenden, da der Igel sich darin verfangen 

kann.  

Vorteile Konflikt wird behoben 

Nachteile Je nach Vegetation unterhaltsintensiv, da im besten Fall das gesamte Feld 

eingezäunt wird.  

Zuständigkeit Grundstückseigentümer 

 

8.4.4  Zukünftiges Vorgehen 

Um zukünftigen Konflikten vorzubeugen, ist das Vorgehen bezüglich des Umgangs mit dem 

Biber gemeindespezifisch festzulegen. Denkbar ist, dass analog bestehender Biberkonzepte für 

angrenzende Gemeinden (UNA (2024): Regionales Bieberkonzept Thun West) spezifische Mas-

snahmen abgestimmt auf das Schadenpotenzial und das ökologische Potenzial pro Teilbereich 

aufgezeigt werden. 

 

Ein übergeordnetes Organigramm, das Zuständigkeiten und Entscheidprozesse festhält und 

mögliche Interventionsmassnahmen konkretisiert, ist zielführend. 

 

Denkbare Massnahmen sind: 

• Entschädigungen bei Schadenfällen in der Landwirtschaft 

• Schadensverhütung in der Landwirtschaft (Kapitel 8.4.3 )  

• Mit der Gemeinde und der Wildhut abgestimmte Interventionsmassnahmen (punktuell bei 

Schadereignissen) 

• Technische Schutzmassnahmen (aktuell nicht vorgesehen) 
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Beilagen 

B1 Pflanzliste für einheimische und standortgerechte Ufergehölze 

B2 Merkblätter für Kleinstrukturen (karch) 
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Revitalisierung Glütschbach 
Abschnitte Chandermatte und Faeltschersmad 

Gemeinde Uetendorf 

 

Pflanzliste Ufergehölz 

 

Bemerkungen 

Artenreiche Bestockung mit einheimischen, standortgerechten Arten aus regionaler Herkunft. Die 

nachfolgende Artenliste kann abhängig vom Angebot auf dem Markt variieren und ergänzt wer-

den.  

 

Ufergehölze 

 

Arten     

Alnus glutinosa Schwarz - Erle   Baum 

Alnus incana Grau - Erle   Baum 

Crataegus laevigata (Poir) Weissdorn   Strauch 

Euonymus euopaeus L.  Gemeines Pfaffenhütchen    Strauch 

Ligustrum vulgare Gemeinder Liguster   Strauch 

Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche  Strauch 

Prunus spinosa L. Schwarzdorn   Strauch 

Rhamnus cathartica L. Kreuzdorn   Strauch 

Rosa canina L. Hundsrose   Strauch 

Sambucus racemosa L. Roter Holunder   Strauch 

Sorbus aucuparia L. Vogelbeerbaum   Baum 

Viburnum lantana L. Wolliger Schneeball   Strauch 

Viburnum opulus L. Gemeiner Schneeball   Strauch   

       

   

   

 

 

Hinweise zur Pflanzung 

- Das Ufergehölz soll gruppiert angepflanzt werden, kombiniert mit Kleinstrukturen. Sträu-

cher können in Nestern mit ca. 1 Strauch pro m2 gepflanzt werden. Bei einer Ufergehölz-

gruppe von ca. 30 m2 wären dies 30 - 35 Pflanzen.  

- Bäume können allenfalls auch alleinstehen, ausserhalb der Inseln.  

- Steinhaufen/-linsen gegen die Sonne hin nicht bepflanzen. Ansonsten langsam wach-

sende Pflanzen (Kreuzdorn, Schwarzdorn, Weissdorn, Hundsrose) in der Nähe der Stein-

haufen pflanzen. Bepflanzung im Abstand von 1 m - 1.5 m 

- Die Pflanzung erfolgt unter Berücksichtigung der situativen Gegebenheiten vor Ort (Mik-

rostandorte) und wird von fachkundigem Personal ausgeführt. 

- Für die Ufergehölzgruppen müssen allenfalls Zäune zum Schutz vor dem Biber gemacht 

werden. 



2 / 2 

B3_Pflanzliste_Ufergehölz_2025-11-10_tr.docx/10.12.2025 

Biodiversitätsförderflächen (BFF) im Gewässerraum (GWR) 

Saatgut: ist festzulegen mit dem Bewirtschafter 

 

Vorschläge: 

BFF QII 

- UFA Q2Blumenwiese Favorit CH-G 

- UFA AufwertungQ2 CH-i-G 
 

BFF QI 
- UFA Salvia CH-G 

- UFA Humida CH-G 

- UFA-Wildblumenwiese Original CH-G 

 

 

 

 


